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fremder Ufergrundstücke auf öffentlichen Wegen geschehen kann,

und, w e n n nicht oder mit Schäden verknüpft, selbstverständlich

auch Entschädigung bedingt.
Aul Schluffe dieses Abschnittes sei auch jener Verstäildigung

des h. k. k. Ackerbanininisteriüms an die politischen Landes¬

behörden gedacht, womit diese erinächtigt wurden, insoferne bei

deir landtäglichen Verhandlungen über den Gesetzentwurf der

Wunsch nach einer näheren Präcisirung der juristischen
Natur des Fischereirechtes geäußert werden sollte, folgen¬

den Zusatz zum Paragraph 2 der Regierungs-Vorlage zu em¬

pfehlen :

„In Absicht auf die Anwendung der im ersten Absätze er¬

wähnten allgeineinen Vorschrifteil ist das Fischereirecht als ein

auf das Fischwaffer (Paragraph 1) bezügliches dingliches Recht

und ohne Unterschied, ob es mit dem Eigenthums einer unbe-

iveglichen Sache verbunden ist oder nicht, als unbewegliche

Sache ailzusehen. Bezieht es sich auf ein nicht im Eigenthums

des Fischerei-Berechtigten steheildes Gewässer, so ist es nach den

Bestimmungen in Betreff der Dienstbarkeiten zu behandeln."
Mit Hinblick darauf, daß, soweit dem Verfasser die letzten

Landtags-Verhandlungen bekannt sind, der Anlaß zu einer solchen

Empfehlung nur in einem Falle als gegeben angenommen

wurde und keine motivirten Einwände gegen obige „Erklärung"
auftauchten, zu Widerlegungen daher kein Grund vorliegt, so

wäre es ebensowenig am Platze, hier im Vorhinein eine auf¬

dringliche Vertretung jener Sätze übernehmen, als die An¬

schauungen der berufenen Landesvertreter durch eine anmaßende

Kritik präoccupiren zu wollen.
Es wird jedoch auf dieses vielen Abgeordneten und Anderen

sicher noch ganz unbekannt gebliebene Moment in der Absicht

hingewiesen, damit man sich während der Pause bis zu den

nächsten Sessionen über den Gegenstand gründlich informiren

und hierüber schlüssig werden könne.

Die geneigten Leser wollen es auch nicht versäuinen, sich

lnit einer in Nummer 26 der Mittheilungen des österreichischen

Fischerei-Vereines (VIII. Jahrgang, Februar 1888) erschienenen.
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